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Entscheide

auf dem Gebiete des eidgendssischen u. kantonalen Fiirsorgewesens
insbesondere des Konkordates betr. wohnirtliche Unterstiitzung

Beilage zur Zeitsehrift ,,Der Armenpfleger

Redaktion: H. WYDER, Fiirspr., Sekretiir der kantonalen Armendirektion, Bern. Verlag und Expedition:
ART.INSTITUT ORELL FUSSLI A.-G.,, ZURICH — Nachdruck ist nur unter Quellenangabe gestattet.

4. JAHRGANG NR. 12 I.DEZEMBER 1941

A.Entscheide des Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartementes
' gemiifl Art, 18 des Konkordates iiber die wohnértliche Unterstiitzung

XIV.
Art. 13, Abs. 1 des Konkordates ist nicht anwendbar, wenn wegen Unzurechnungs-
fihigkeit kein Verschulden besteht. — Das Zuriickkommen auf einen rechtskriftig

erledigten Fall gemiB Art. 19 setzt u. a. voraus, daB diese Erledigung offensicht-
lich unrichtig war (Luzern c. Ziirich i. S. V. W., vom 11. November 1941).

‘ In tatsdchlicher Beziehung :

V. W,, geb. 1915, Biirgerin von G. (Kt. Luzern), zog am 28. September 1936
in hochschwangerem Zustand von A. (Kt. Zug) nach Ziirich. Sie war damals be-
reits Mutter eines auBerehelichen Kindes, geb. 1934, das bei seiner GroBmutter
in G. auferzogen wurde. V. W. fand im Miitterheim Aufnahme, wo sie am 30. Ok-
tober 1936 einem Midchen das Leben schenkte. Dessen Vater konnte nicht
festgestellt werden, da die Mutter in der kritischen Zeit mit mehreren Burschen
geschlechtliche Beziehungen gepflogen hatte. V. W. konnte im Miitterheim zuerst
als Amme, dann als Hausmédchen bleiben. Am 14. April 1940 gebar sie das dritte
auBereheliche Kind. Den Burschen, mit dem sie sich eingelassen und den sie
zufillig in der Nibe der Landesausstellung angetroffen hatte, kannte sie nicht
einmal vom Namen, so da auch in diesem Fall der Vater nicht festgestellt
werden konnte. Thr Verdienst als Amme und Hausmédchen reichte fiir den
Unterhalt dieses Kindes nun nicht mehr aus, so daB sie vom April 1940 an regel-
miBig unterstiitzt werden muBte.

Die Wartefrist war im April 1940 noch nicht abgelaufen, so daB die Unter-
stiitzungen wihrend 6 Monaten auBer Konkordat geleistet werden muften.
Am 28. September 1940 wiire sie an sich erfiillt gewesen, doch machte das Departe-
ment des Armenwesens des Kantons Ziirich am 3. Januar 1941 Liederlichkeit
der Unterstiitzten geméaB Art. 13 des Konkordats geltend und lehnte Konkor-
datsunterstiitzung ab. Luzern erklarte sich damit einverstanden und iibernahm
abmachungsgemdl ab 15. Februar 1941 die weitern Unterstiitzungsauslagen zu
seinen Lasten.

Am 9. Juni 1941 kam Luzern auf den Fall zuriick. Es hatte inzwischen Kennt-
nis von einem Gutachten der psychiatrischen Universitatsklinik Ziirich erhalten,
auf Grund dessen V. W. zur Verhiitung weiterer Schwangerschaften sterilisiert
worden war. Dem Gutachten kann u. a. folgendes entnommen werden:

,»EFrl. W. wirkt schon &uBerlich beschriankt und primitiv. Sie ist denn
auch intellektuell erheblich riickstandig vom Grade einer Imbezillitdt. Dem
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entsprechend ist sie auch gefiithlsmaBig unentwickelt, stumpf und triebhaft,
wenn auch daneben gutmiitig und arbeitswillig.

Die Patientin ist nicht fahig, selbststindig ein Kind rechtmaBig zu erziehen,
sie ist auch nur in beschrinktem MafBle ehefdhig. Bei ihrer nun mehrfach be-
wiesenen Haltlosigkeit sexuellen Versuchungen gegeniiber ist die Gefahr einer
erneuten Schwingerung sehr grof.

Aus den angefiihrten Erwigungen heraus und nicht zuletzt aus euge-
netischen Griinden, im Hinblick auf die Vererbbarkeit sowohl des Schwach-
sinns wie der Haltlosigkeit, empfehlen wir, Frl. W. durch Ausfiihrung der
Tubenligatur vor weiterem Nachwuchs zu schiitzen. Unseres Erachtens wire
auch eine Bevormundung der Patientin angezeigt.*

Gestiitzt auf dieses Gutachten erklirte Luzern, die Liederlichkeit der V. W,
gei nicht schuldhaft und demnach die Voraussetzungen des Art. 13 des Kon-
kordates nicht gegeben. Der Fall sei zu Unrecht auller Konkordat gestellt worden.
Es seien im Sinne des Art. 19 neue Tatsachen zum Vorschein gekommen, die die
friihere Erledigung als offensichtlich unrichtig erscheinen lasse.

Ziirich lehnte jedoch diese Auffassung ab und fafite Beschlufl gemiaf3 Art. 17
des Konkordates.

Hiegegen rekurriert Luzern und macht namentlich geltend, da8 die im
Gutachten erwihnten Eigenschaften der V. W. (schwachsinnig, gefiihlsmiBig
unentwickelt, stumpf, triebhaft, haltlos sexuellen Versuchungen gegeniiber) den
Begriff ,,schuldhaft‘ nicht zulassen. Die begangenen Fehltritte seien ausschlieB-
lich sexueller Natur, weil eben die geistigen Mingel des Madchens solche Fehler
begiinstigen. Hiefiir konne es nicht verantwortlich gemacht werden. Wo aber die
Liederlichkeit nicht schuldhaft sei, seien auch die Voraussetzungen des Art. 13
nicht gegeben. Andernfalls hitte das Wartchen ,,schuldhaft* in Art. 13, Abs. 1
des Konkordates keinen Sinn. Der Fall kénne auch nicht etwa unter Berufung
auf Art. 2, Abs. 5 des Konkordates abgelehnt werden. Die geistigen Mingel des
Miidchens seien nicht so gewesen, dal es sich bei seinem Zuzug auf die Dauer
nicht ohne wesentliche Beihilfe hatte durchbringen kénnen. Der Grund, daf3 Unter-
stiitzungen notig geworden seien, liegt einzig darin, daB ein drittes Kind hinzu-
gekommen sei.

Demgegeniiber erklirt Ziirich in der Vernehmlassung, entweder sei V. W. fiir
ihre Liederlichkeit verantwortlich und es komme Art. 13 zur Anwendung, oder
sie sei es wegen ihrer Beschrinktheit nicht, zufolge einer Eigenschaft also, die
sie bei ihrer Zureise in den Kanton Ziirich mitgebracht und die ihre Erwerbsfihig-
keit derart herabgesetzt habe, daB sie nur aus Mitleid im Miitterheim behalten
werde. Nach einer Auskunft des Miitterheims sei V. W. nur fiir leichte, mehr me-
chanische Arbeiten tauglich und stehe stindig unter Aufsicht. In einem privaten
Haushalt mit selbstdndiger Arbeit konnte sie nicht verwendet werden. Im Miitter-
heim wiirden nicht eigentliche Leistungslohne, sondern Soziallshne bezahlt,
damit die Miitter eher in der Lage seien, fiir ihre kleinen Kinder zu sorgen. V, W.
sei daher nur aus diesem Grund bis zur Geburt ihres dritten Kindes ohne offent-
liche Unterstiitzung ausgekommen. Vor allem aber kénnten die allerdings in ge-
wissem Grade vorhandenen Geistesméngel der V. W. deren Verantwortung nicht
ausschlieBen. Andernfalls kénnte iiberhaupt nie mehr von schuldhafter Lieder-
lichkeit gesprochen werden, da man sich ja immer fragen miite, ob ein schwacher
Mensch oder gar ein leicht schwachsinniger iiberhaupt fiir irgend etwas ver-
antwortlich gemacht werden kann. Die Voraussetzungen von Art. 13 seien daher
gegeben.
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Hiertiber hat das Departement in rechtliche Erwdgung gezogen :

Der vorliegende Fall wurde seinerzeit rechtskraftig erledigt. Er kann nur
von neuem anhingig gemacht werden, wenn auf Grund von neu entdeckten Tat-
sachen oder Beweismitteln, die vorher nicht geltend gemacht werden konnten,
die Erledigung als offensichtlich unrichtig erscheint. Als neu entdeckte Tatsache
macht Luzern die geistigen Méingel des Médchens geltend und als Beweismittel
dafiir das éarztliche Gutachten vom 3. April 1940, das bisher wenigstens dem
Heimatkanton nicht bekannt gewesen war. Zu priifen ist daher, ob nun die seiner-
zeitige Erledigung als offensichtlich unrichtig erscheint.

Die Heimschaffung setzt stets ein schuldhaftes Verhalten voraus. Art.13,
Abs. 1 sagt dies ausdriicklich. Bei der Beratung dieses Textes fragte man sich,
ob das Wort ,,schuldhaft* nicht als iiberfliissig gestrichen werden kénnte. Von
Liederlichkeit kénnte man kaum sprechen, wenn kein Schuldvorwurf gemacht
werden sollte. Eher wire dies bei MiBwirtschaft und Verwahrlosung méglich,
vielleicht auch bei krankhafter Arbeitsscheu. Mit dem Wort ,,schuldhaft‘ wurde
sicherheitshalber betont, daB es sich um ein die Konkordatswiirdigkeit herab-
setzendes Verhalten handeln muB3. Demnach ist Art. 13 nicht anwendbar, wenn
wegen Unzurechnungsfihigkeit ein Schuldvorwurf nicht erhoben werden kann.

Das oben wiedergegebene arztliche Gutachten fiihrt nicht zum AusschluB8 jeder
moralischen Verantwortlichkeit. Es handelt sich also um eine zwar vorhandene,
aber wesentlich beschrinkte Verantwortlichkeit. Frl. W. kann vom Vorwurf der
Liederlichkeit nicht einfach freigesprochen werden. Das Konkordat darf mit
solchem Freispruch nicht leicht zur Hand sein. Er darf sich nicht auf den mensch-
lich schénen, aber erzieherisch ganz verfehlten Standpunkt stellen, dal alles ver-
stehen auch alles verzeihen heiBle. Haltlose Schwachbegabte kénnen nicht damit
gestiitzt werden, dafl man sich geneigt zeigt, Milderungsgriinde gelten zu lassen
und ihnen damit hilft, der Verantwortlichkeit innerlich auszuweichen. Ob unter
diesen Gesichtspunkten die Erledigung offensichtlich unrichtig war, héngt von
der allerdings schwierigen Einschitzung des Grades der vorhandenen aber we-
sentlich herabgesetzten Liederlichkeit ab und erscheint als fraglich.

Bei der Beurteilung der offensichtlichen Unrichtigkeit der angefochtenen
Erledigung konnen auch andere Umsténde eine Rolle spielen. Art.19 will er-
moglichen, daB klares und einigermafen fithlbares Unrecht korrigiert werden kann.
Darum fallen alle Umsténde in Betracht, die eine angefochtene Erledigung mehr
oder weniger als ein von dem Anfechtenden erlittenes Unrecht erscheinen lassen.
Im vorliegenden Fall bedeutet die Erledigung fiir Luzernkein wesentliches Unrecht.
Je mehr Frl. W. als unzurechnungsfahig und liederlich angesehen werden muB,
um so weniger war die Losung ein Unrecht. Je mehr umgekehrt sie als durch
Krankheit oder Gebrechlichkeit entschuldigt betrachtet wird, um so weniger
war wiederum die Loésung ein Unrecht, weil Frl. W. die Krankheit und Gebrech-
lichkeit in den Kanton Ziirich mitgebracht hat. Ob dabei alle Voraussetzungen
von Art. 2, Abs. 5 erfiillt wiren, kann offen bleiben, denn es ist nicht zu entscheiden,
ob die Losung des Art. 13 durch die des Art. 2, Abs. 5 zu ersetzen sei, sondern ob
Luzern ein klares und erhebliches Unrecht auf sich genommen habe. Das ist aber
deshalb nicht der Fall, weil auch die Lésung des Art. 2, Abs. 5 kein wesentliches
Unrecht bedeutet hitte angesichts der Tatsache, dal schon beim Zuzug in Kennt-
nis aller Verhiltnisse eine wesentliche und dauernde Beanspruchung der Armen-
fiirsorge voraussehbar gewesen wire.

Aus diesen Griinden hat das Departement erkannt :
Der Rekurs wird abgewiesen.
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XV.

Durch bewuBte, grobe Tiuschung der Armenbehirde erschlichene Unterstiitzang
berechtigt den Wohnkanton gemi8 Art. 13, Abs. 1 zur Heimschaffung des fehl-
baren Bediirftigen (Schwyz c. Ziirich, i. S. J. M. U., vom 14. November 1941).

In tatsdchlicher Beziehung :

J. M. U, geb. 2. September 1897, von A. (Kt. Schwyz), wohnt seit der Ge-
burt im Kanton Ziirich. 1932 verheiratete er sich mit A. A., geb. 8. Oktober 1903.
Aus der Ehe sind die beiden KinderJ.,geb. 1933 und M., geb. 1935, hervorgegangen.
Seit 1933 mull die Familie regelmafBig unterstiitzt werden. Bis zum Marz 1941
sind total Fr. 5164.— geleistet worden, namlich 1933 Fr. 415.—, 1934 Fr. 540.—,
1935 Fr. 763.—, 1936 Fr. 831.—, 1937 Fr. 6563.—, 1938 Fr. 355.—, 1939 Fr. 724 —,
1940 Fr. 592.— und im Januar/Marz 1941 Fr. 290.—. Als Grund fiir die Unter-
stiitzungsbediirftigkeit wird in den Konkordatsmeldungen namentlich Arbeits-
losigkeit, ungeniigender Verdienst, Krankheit und Unfall angegeben. Ziirich
machte jedoch seit einiger Zeit schon auf miBliche Verhiltnisse in der Familie
aufmerksam.

Die Familienverhaltnisse sind zerriittet. Die Hauptursachen liegen bei der
Ehefrau. Sie besorgt den Haushalt nicht in Ordnung, macht Schulden und streicht
wahrend der Abwesenheit ihres Ehemannes andern Méinnern nach. Sie soll
gleichgiiltig und verschwenderisch, aber auch geistig nicht ,,ganz normal‘ sein.
Andererseits ist auch der Ehemann nicht schuldlos, er sei nicht immer ,,solid und
zuverldssig gewesen. 1939 wurde er aus einer Stelle wegen Selbstverschulden
entlassen, worauf ihm der Bezug der Arbeitslosenunterstiitzung fiir vier Wochen
gesperrt wurde. Fast seit der Verheiratung herrscht unter den Eheleuten be-
stindig Streit. Zurzeit ist das Ehescheidungsverfahren hingig.

Die Eheleute haben verschiedentlich die Armenbehdrden getduscht. Im
Mirz 1939 verkaufte U. das ihm von der Armenbehirde gespendete Holz einem
Dritten. Ziirich behielt sich damals vor, deswegen die weitere Konkordatsunter-
stiitzung abzulehnen. Nachtraglich ist bekannt geworden, da die Leute im Fe-
bruar 1940 in der Sporttotolotterie Fr. 1500.— und im Juli 1940 in einer ande-
ren Lotterie Fr. 1000.— gewonnen haben. Diese Beziige haben sie gegeniiber der
Armenbehérde verschwiegen und wie friiher Unterstiitzungsgesuche fiir Beitrige
an Mietzins, Holz und Lebensmittel eingereicht. Das gewonnene Geld sollen sie
fiir M6belanschaffungen (Fr. 1260.—) und fiir Kleider, Holz und Kohle verwendet
haben. Die Wohnbehorde behauptet, dall die Frau eine nicht geringe Summe
davon auch auf ihren steten Géngen in die Stadt verschwendet habe.

Am 14. August 1941 beschloB der Regierungsrat des Kantons Ziirich, die
Familie U. gestiitzt auf Art. 13 des Konkordats heimzuschaffen. Hiegegen re-
kurriert der Regierungsrat des Kantons Schwyz. Er macht namentlich geltend,
daB das Verschweigen der beiden Lotteriegewinne kein Delikt und daher kein
Grund zur Heimschaffung sei. Das Geld sei iibrigens fiir niitzliche Anschaffungen
verwendet worden. Die Ehefrau sei fiir ihr Verhalten nicht verantwortlich, da
sie — wie die wohnortliche Armenpflege festgestellt habe — geistig nicht ganz
normal sei.

Am 5. September 1941 erklirte Ziirich dem zustindigen Departement des
Kantons Schwyz, es sei auf Antrag der Armenpflege H. bereit, den Ehemann
und die beiden Kinder vom Heimschaffungsvollzug auszunehmen, da die Haupt-
ursache an der Zerriittung der Familienverhiltnisse bei der Frau liege, und fragte
an, ob Schwyz allenfalls seinen Rekurs bei dieser Sachlage zuriickziehe. Es sei



— 93

zurzeit das Ehescheidungsverfahren hingig, und es bestehe Aussicht, daB nach
der Scheidung wieder geordnetere Verhiltnisse im Haushalt des U. einkehren.

Schwyz hielt mit Schreiben vom 23. September 1941 seinen Rekurs auf-
recht und wies darauf hin, da Frau U. nach den Feststellungen der Wohnbehorde
geistig defekt und daher eines Verschuldens, wie es fiir die Heimschaffung voraus-
gesetzt werde, nicht fihig sei.

In der Vernehmlassung des Rekurs macht Ziirich geltend, dafl sich der
Heimschaffungsbeschlul vor allem auf die Tatsache der Erschleichung von
Armenunterstiitzung durch Téuschung der Behérden und der unzweckmafigen
Verwendung von Unterstiitzungen stiitze, obschon auch MiBwirtschaft und Lieder-
lichkeit hinlénglich nachgewiesen sei. Es stelle ein Entgegenkommen der wohn-
értlichen Behorde dar, wenn diese einzelne Familienmitglieder vom Heim-
schaffungsbeschluB ausnehmen wolle.

Hueriiber hat das Departement in rechtliche Erwdgung gezogen :

U. wullte selbstverstiandlich, daBl die Behérde in Kenntnis der beiden Lot-
teriegewinne die Unterstiitzung herabgesetzt hatte. Im Verschweigen dieser Ge-
winne liegt deshalb die Erschleichung von Unterstiitzung durch bewuBte, grobe
Tauschung im Sinne von Art. 13, Abs. 1 des Konkordates und der Heimschaf-
fungsbeschlul} ist schon aus diesem Grunde gerechtfertigt.

Awus diesen Griinden hat das Departement erkannt :
Der Rekurs wird abgewiesen.

B. Entscheide kantonaler Behorden.

25. Interkantonale Armenpflege. Be: Transportunfihigkeit eines kranken Be-
diirftigen fallen die Kosten drztlicher Behandlung zv. Lasten des Aufenthaltskantons?).

Herr Dr. med. G. in G. hat dem in S. (Kt. Freiburg) wohnhaften, von der
Direktion des Armenwesens des Kantons Bern unterstiitzten F. S., geb. 1861,
von M., drztlichen Beistand geleistet. Am 2. Mai 1939 hat er dies der Direktion
des Armenwesens des Kantons Bern mitgeteilt, unter Hinweis darauf, da der
Kranke transportunfihig sei. Daraufhin hat die Armendirektion Herrn Dr. G.
unter Hinweis auf das Bundesgesetz vom 22. Juni 1875 an die Behorden des
Kantons Freiburg gewiesen. Durch Entscheid vom 17. Dezember hat der Staats-
rat des Kantons Freiburg die Aufenthaltsgemeinde S. von der Bezahlung der
Kostennote des Herrn Dr. G. befreit, mit der Begriindung, dafl das Bundesgesetz
von 1875 in diesem Falle nicht Anwendung finde, weil F. S. dauernd von der
Direktion des Armenwesens des Kantons Bern unterstiitzt worden sei, so daf3
in diesem Falle die Unterstiitzungspflicht dem Heimatkanton auffalle.

Dieser Entscheid des Staatsrates des Kantons Freiburg ist natiirlich fiir die
bernischen Behdérden nicht verbindlich. Die Motive des Entscheides des Frei-
burger Staatsrates stehen mit der bundesrechtlichen Regelung, wie sie sich in
konstanter Praxis herausgebildet hat, im Widerspruch. Die Direktion des Armen-
wesens des Kantons Bern hat daher mit Schreiben vom 20. Juni 1941 mit Recht
ihre Zahlungspflicht abgelehnt. Nach Art.1 des Bundesgesetzes vom 22. Juni
1875 haben die Kantone unbemittelten Angehérigen anderer Kantone, welche

1) Vgl. sub D, Seite 94.



	A. Entscheide des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes

